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§ 12 TVG 2012 Gefahrdete Tierarten

TVG 2012 - Tierversuchsgesetz 2012

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

1. (1)Gefahrdete Tierarten (8 2 Z 7) durfen nicht in einem Tierversuch verwendet werden, es sei denn,
1. 1.der Tierversuch dient der Forschung im Hinblick auf die Erhaltung der betreffenden Art oder wesentlichen

biomedizinischen Zwecken und
2. 2.es liegt eine wissenschaftliche Begriindung daflr vor, dass der Zweck dieses Tierversuchs nicht durch die

Verwendung anderer als gefahrdeter Tierarten (§ 2 Z 7) erreicht werden kann.
2. (2)Nichtmenschliche Primaten durfen nur unter den Voraussetzungen des8 13 fur Tierversuche verwendet

werden.

In Kraft seit 01.01.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tvg_2012/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/tvg_2012/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/tvg_2012/paragraf/13
file:///

	§ 12 TVG 2012 Gefährdete Tierarten
	TVG 2012 - Tierversuchsgesetz 2012


